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#ST# Bundesratsbeschluss
betreffend

die Wiederinkraftsetzung und Abänderung der Allgemein-
verbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages

für das schweizerische Sattler- und Sattler-Tapezierergewerbe

(Vom 26. Oktober 1951)

Der Schweizerische Bundesrat
beschliesst:

, , Art. l

Der am 5. Oktober 1949 1) abgeänderte und bis zum 80. September 1951 2)
verlängerte Bundesratsbeschluss vom 2. März 1948 3) betreffend dieAllge-i
meinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das schweizerische
Sattler- und, Sattler-Tapezierergewerbe wird wieder in Kraft gesetzt.

, Art. 2
Artikel 2, Ziffer III, Absatz 2, des vorgenannten Bundesratsbeschlusses

wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
Art. 2, -Ziff. III, Abs. 2: Die Minimalstundenlöhne (einschliesslich

Teuerungszulagen), die auch als Mindestansätze für Akkordarbeiten gelten,
betragen:

Städte mit wat Halbstädt.
über 100 000 und ländl.
Einwohnern Verhältn. Verhalte.

Fr. Fr. ïr.
a. für Arbeiter im 1. Dienstjahr nach :

der Lehre 1.90 1.90 : 1.75
b. für Arbeiter im 2. Dienstjahr nach

: der Lehre ; 2.— 2.— 1.85
c. für Arbeiter im 3. Dienstjahr nach

der Lehre ; . . 2.10 2.10 1.95
d. für Arbeiter im 4. und den folgenden

Dienstjahren . . 2.50 2.30 2.15

!) BEI 1949, II, 643.
2) BEI 1950, II, 838.
3) BBl 1948, I, 1180.
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Art. 3

Dieser Beschluss tritt mit der amtlichen Veröffentlichung in Kraft und
gilt bis zum 30. September 1952.

Bern, den 26. Oktober 1951.
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Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundespräsident:
Ed. von Steiger

Der Vizekanzler:
Ch. Oser
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